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Hinweis zur Rügeobliegenheit: 
 
Gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz 
- HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der 
Universität Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet oder 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Universität vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Vierte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für die konsekutiven Masterstudiengänge 

 
„Dependency and Slavery Studies“ und „Slavery Studies“ 

 
der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 

vom 5. September 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und 
zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat 
die Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn die folgende Ordnung 
erlassen: 
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Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für die die konsekutiven Masterstudiengänge „Dependency and Slavery Studies“ und 
„Slavery Studies“ der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn vom 28. August 2020 (Amtl. Bek. der 
Universität Bonn, 50. Jg., Nr. 39 vom 10. September 2020), zuletzt geändert durch die Dritte Ordnung zur 
Änderung der Prüfungsordnung für die die konsekutiven Masterstudiengänge „Dependency and Slavery 
Studies“ und „Slavery Studies“ der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn vom 5. Juli 2024 (Amtl. Bek. 
der Universität Bonn, 54. Jg., Nr. 40 vom 22. Juli 2024), wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe zu § 24 wie folgt gefasst: 

 „§ 24 (weggefallen)“ 
 
2. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Zugang zu einzelnen Lehrveranstaltungen 

 
(1) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder Zweck oder aus sonstigen Gründen von 
Forschung und Lehre eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der 
Bewerber*innen die Aufnahmefähigkeit, so regelt auf Antrag der*des Lehrenden die*der Dekan*in 
oder, bei Lehrveranstaltungen in Modulen, die aus einem Studiengang einer anderen Fakultät 
importiert werden, die*der in der entsprechenden Prüfungsordnung benannte Funktionsträger*in die 
Teilnahme unter Berücksichtigung von § 59 HG. Die Kriterien für die Prioritäten sind in einer Anlage 
zur jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 
 
(2) Die*Der in Absatz 1 genannte Funktionsträger*in legt die Zahl der Teilnehmer*innen an 
Lehrveranstaltungen, deren Teilnehmerzahl begrenzt wird, fest. Der Prüfungsausschuss gibt diese vor 
Beginn eines Semesters bekannt.“ 
 

3. § 8 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Satz 7 wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechtes. Zur administrativen Unterstützung des Prüfungsausschusses 
richtet die Fakultät eine Geschäftsstelle ein; sie handelt im Auftrag des Prüfungsausschusses.“ 
 

c) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Er berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fakultätsrat über die Entwicklung der 
Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der Dauer der Bachelor- bzw. Masterarbeiten sowie 
über die Verteilung der Gesamtnoten; Gegenstand des Berichts ist auch die Entwicklung des 
Angebots digitaler Prüfungen und deren Auswirkung auf das Erreichen der Lernziele und die 
Bildungschancen der Studierenden.“ 
 

d) Die Absätze 8 bis 10 werden wie folgt gefasst: 

„(8) Der Prüfungsausschuss kann seine Sitzungen in physischer Präsenz sowie vollständig in 
elektronischer Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder 
teilweise in elektronischer Kommunikation (hybride Sitzung) abhalten. Auf Antrag eines 
Ausschussmitglieds kann die*der Vorsitzende des Ausschusses der Teilnahme des 
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antragstellenden Mitglieds unter Nutzung eines Videokonferenztools zustimmen, soweit der 
Sitzungssaal die erforderlichen technischen Voraussetzungen für eine digitale Teilnahme 
einzelner Mitglieder am Sitzungsverlauf und an Beschlüssen erfüllt. Für Online-Sitzungen bzw. 
hybride Sitzungen dürfen nur die vom Rektorat freigegebenen Videokonferenztools genutzt 
werden. 
 
(9) Beschlüsse im Prüfungsausschuss können in elektronischer Kommunikation gefasst 
werden. Werden Beschlüsse im Rahmen einer Online-Sitzung, einer hybriden Sitzung oder einer 
Präsenzsitzung unter Nutzung eines Videokonferenztools gefasst, erfolgt die Abstimmung 
entweder durch Heben der Hand oder durch Verwendung eines vom Rektorat freigegebenen 
Onlineabstimmungstools. Geheime Abstimmungen werden im Rahmen einer Online-Sitzung 
ausschließlich unter Nutzung eines Onlineabstimmungstools gefasst. Die Nutzung eines 
Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen zulässig, die ausschließlich oder teilweise in 
physischer Präsenz durchgeführt werden. Beschlüsse im Prüfungsausschuss können zudem im 
Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Ausschussmitglied dem Umlaufverfahren 
widerspricht. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit gelten für Beschlussfassungen in elektronischer 
Kommunikation und Beschlüsse im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie für 
Präsenzsitzungen. Bei Umlaufbeschlüssen ist eine Frist für die Rückantwort zu setzen. Gehen 
innerhalb der Frist weniger Rückantworten von Mitgliedern ein als für die Beschlussfähigkeit 
erforderlich, gilt der Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht ein Ausschussmitglied innerhalb 
der für die Rückantwort gesetzten Frist der Beschlussfassung im Umlaufverfahren, hat die*der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Präsenzsitzung, eine hybride Sitzung oder eine 
Online-Sitzung anzuberaumen, im Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den 
Ausschussmitgliedern wird durch die*den Vorsitzende*n bei Umlaufbeschlüssen eine konkrete 
Beschlussvorlage auf dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, über die abzustimmen ist. Die 
stimmberechtigten Ausschussmitglieder senden ihr eigenhändig unterschriebenes Votum per 
Post, Fax oder eingescannt per E-Mail an die*den Vorsitzende*n des Prüfungsausschusses 
zurück. Das Abstimmungsergebnis der Beschlüsse im Sinne des Satzes 1 und 5 ist zu 
protokollieren. Satz 11 findet keine Anwendung, soweit Beschlussfassungen im 
Umlaufverfahren unter Verwendung eines vom Rektorat freigegebenen 
Onlineabstimmungstools durchgeführt werden. In diesem Fall muss gleichwohl eine 
Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit Übersendung der Vorlage werden Hinweise zur 
Stimmabgabe durch das Onlineabstimmungstool gegeben. 
 
(10) Die*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet, ob die 
Prüfungsausschusssitzung in Präsenz, als hybride Sitzung oder als Online-Sitzung stattfindet. 
Die*Der Vorsitzende entscheidet zudem, ob Beschlüsse in Präsenz, in elektronischer 
Kommunikation oder als Umlaufbeschlüsse gefasst werden. Absatz 9 Satz 5 und 9 bleiben 
unberührt. Auf Antrag eines Drittels der Mitglieder des Ausschusses ist eine 
Prüfungsausschusssitzung in Präsenz durchzuführen.“ 
 

4. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die*der Studierende muss die Zulassung zum Masterprüfungsverfahren beantragen. Der 
Antrag ist vor der Anmeldung zur ersten Modulprüfung elektronisch an den Prüfungsausschuss 
zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
1. ein Nachweis über die in § 5 bezeichneten allgemeinen Zugangsvoraussetzungen; 
2. eine Erklärung darüber, ob die*der Studierende im gewählten Studiengang eine 

Prüfungsleistung oder die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zu einer Modulprüfung in einem anderen Prüfungsverfahren 
befindet, dessen Nichtbestehen ein Einschreibungshindernis begründen würde. Dies gilt 
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entsprechend für Prüfungsverfahren in einem Studiengang, der eine erhebliche 
inhaltliche Nähe aufweist.“ 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Der Prüfungsausschuss darf die jeweilige Zulassung nur ablehnen, wenn 
a. die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind und/oder trotz Aufforderung innerhalb 

einer gesetzten Frist nicht vorgelegt werden; 
b. die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; oder 
c. die*der Studierende eine nicht kompensierbare Prüfungsleistung oder die Masterprüfung 
im gewählten Studiengang oder in einem Studiengang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe zu 
diesem Studiengang aufweist, endgültig nicht bestanden hat.“ 
 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 14“ durch die Angabe „§ 14 Absatz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „mitzuteilen“ durch das Wort „bekanntzugeben“ 
ersetzt. 

6. § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Studierende, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund 
mutterschutzrechtlicher Bestimmungen an der Ableistung einer Prüfung in der vorgesehenen Weise 
gehindert sind, können beim Prüfungsausschuss unter Vorlage eines geeigneten Nachweises einen 
Antrag auf Nachteilsausgleich stellen; gleiches gilt für die Erbringung von Studienleistungen im Sinne 
von § 13 Abs. 4. Der Nachteilsausgleich wird einzelfallbezogen gewährt. Er kann insbesondere 
Abweichungen im Hinblick auf die Ableistung der Prüfung, die Dauer der Prüfung und die Benutzung 
von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen vorsehen. Der Anspruch auf einen Nachteilsausgleich erstreckt 
sich bei Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung 
des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 
abzuleistenden Prüfungen; Satz 2 bleibt unberührt. Bei anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen 
und bei Pflichtpraktika bzw. verpflichtenden Auslandsaufenthalten, die aufgrund der Beeinträchtigung 
auch mit Unterstützung durch die Hochschule nicht absolviert werden können, sind Ersatzleistungen 
zu gestatten, soweit durch diese gleichwertige Kompetenzen und Befähigungen vermittelt werden. 
 
(2) Regelungen zum Mutterschutz, wie sie im jeweils geltenden Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
festgelegt sind, sind entsprechend zu berücksichtigen; die erforderlichen Nachweise sind durch die 
Studierende vorzulegen. Die Mutterschutzfrist unterbricht insbesondere Bearbeitungsfristen für 
Prüfungsleistungen; nach Ablauf des Mutterschutzes läuft die Bearbeitungsfrist weiter. Nach Vorliegen 
der erforderlichen Nachweise teilt der Prüfungsausschuss der Studierenden die neu festgesetzten 
Prüfungsfristen mit.“ 
 

7. In § 15 Absatz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „der Entscheidung des Prüfungsausschusses“ durch 
die Wörter „des Bescheids“ ersetzt. 

8. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„(2) Klausurarbeiten können als handschriftliche oder rechnergestützte Aufsichtsarbeiten unter 
gleichzeitiger physischer Präsenz der Teilnehmenden in den Räumlichkeiten der Universität Bonn 
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durchgeführt werden. Rechnergestützte Klausurarbeiten („eKlausuren“) bestehen insbesondere aus 
Freitextaufgaben oder Lückentexten, die am Computer bearbeitet werden.“  
 

9. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „eigenständig“ durch das Wort „selbständig“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird das Wort „eigenständiger“ durch das Wort „selbständiger“ ersetzt. 

c) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

„(9) Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die vorgesehene Bearbeitungszeit für eine 
Prüfungsleistung, die in Form eines Protokolls, einer Projektarbeit, eines Portfolios, einer 
Hausarbeit, einer Präsentation oder eines Praktikumsberichts abgelegt wird, aus triftigen 
Gründen, insbesondere wegen krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit, um bis zu vier Wochen 
verlängern. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim Prüfungsausschuss vor Ablauf der Frist 
beantragen und unverzüglich einen entsprechenden Nachweis einreichen. Für den Nachweis der 
krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der 
Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf 
Kosten der Hochschule die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin*eines 
Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
bestehen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen 
Nachweis als den gemäß Satz 3 als sachgerecht erscheinen lassen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet darüber, ob eine Frist auf Grundlage des vorgelegten Attests verlängert wird oder 
nicht. § 14 Absatz 1 bleibt unberührt.“ 
 

10. § 19a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

„(2) Soll eine Modulprüfung gemäß Absatz 1 als digitale Prüfung durchgeführt werden, teilt 
die*der Prüfer*in dies den Studierenden zu Beginn der Vorlesungszeit mit. Sofern dies im 
Einzelfall nicht möglich ist, erfolgt die Mitteilung spätestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin. Die*Der Prüfer*in informiert die Studierenden spätestens eine Woche vor der 
digitalen Prüfung über die organisatorischen Bedingungen der Prüfung und die technischen 
Anforderungen an die Kommunikationseinrichtungen, die zu ihrer Durchführung genutzt 
werden. Es soll für die Studierenden die Möglichkeit bestehen, die Prüfungssituation in Bezug 
auf die Technik, die Ausstattung und die räumliche Umgebung im Vorfeld der Prüfung zu 
erproben. Digitale Prüfungen dürfen nur unter Verwendung der vom Rektorat freigegebenen 
Videokonferenzdienste/Online-Tools durchgeführt werden.  
 
(3) Digitale Klausuren werden in einem vorgegebenen Zeitfenster unter Verwendung 
elektronischer Kommunikationseinrichtungen unter Videoaufsicht ohne gleichzeitige physische 
Präsenz der Teilnehmenden in den Räumlichkeiten der Universität Bonn angefertigt. Während 
digitaler Klausuren sind die Studierenden verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der 
zur Prüfung eingesetzten Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren (Videoaufsicht). Die 
Nutzung eines virtuellen Hintergrundes ist untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so 
positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit des Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch 
die Aufsichtführenden gewährleistet ist. Die Videoaufsicht ist im Übrigen so einzurichten, dass 
der Persönlichkeitsschutz und die Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu den 
berechtigten Kontrollzwecken erforderlich eingeschränkt werden. Eine automatisierte 
Auswertung von Bild- oder Tondaten der Videoaufsicht findet nicht statt. Eine Aufzeichnung der 
Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten ist nicht zulässig. Abweichend 
von § 21 Absatz 1 Satz 2 Hochschul-Digitalverordnung NRW kann bei Verdacht einer 
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Täuschungshandlung vom Prüfling verlangt werden, einen Kameraschwenk (360 Grad) durch 
den von ihm genutzten Raum vorzunehmen. 
 
(4) Mündliche digitale Prüfungen werden als Videokonferenz durchgeführt. Während einer 
digitalen mündlichen Prüfung sind die Prüflinge verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion 
der von ihnen eingesetzten Endgeräte zu aktivieren. Die Nutzung eines virtuellen Hintergrundes 
ist untersagt. Die Prüflinge müssen die Kamera so positionieren, dass die ständige Sichtbarkeit 
des Gesichts, des Oberkörpers und der Hände durch die*den Prüfer*in gewährleistet ist. Eine 
Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- oder Tondaten durch die 
Prüfer*innen oder den Prüfling ist nicht zulässig. Abweichend von § 21 Absatz 1 Satz 2 
Hochschul-Digitalverordnung NRW kann bei Verdacht einer Täuschungshandlung vom Prüfling 
verlangt werden, einen Kameraschwenk (360 Grad) durch den von ihm genutzten Raum 
vorzunehmen.“ 
 

b) Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 

„(10) Das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen – DSG NRW) sowie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in ihren jeweils 
geltenden Fassungen bleiben unberührt. Personen, bei denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, steht nach Maßgabe der Art. 15 bis 18, 20 bis 23 sowie des Art. 77 EU-
DSGVO das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragung sowie ein Widerspruchs- und Beschwerderecht zu. Diese Rechte können mit 
Ausnahme der Beschwerde gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend gemacht werden. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden ist die*der Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW); die Kontaktdaten sind auf der 
Internetseite der*des LDI abrufbar. Die Kontaktdaten der*des Datenschutzbeauftragten der 
Universität Bonn sind auf der Internetseite der Universität Bonn einsehbar.“ 

 
11. § 20 Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

„(9) Für die Masterarbeit werden im Studiengang „Dependency and Slavery Studies“ 30 ECTS-LP 
vergeben, denen 900 Stunden studentischer Arbeitsaufwand entsprechen, im Studiengang „Slavery 
Studies“ 15 ECTS-LP, denen 450 Stunden studentischer Arbeitsaufwand entsprechen. Der 
Bearbeitungszeitraum beträgt höchstens sechs Monate im Studiengang „Dependency and Slavery 
Studies“ bzw. drei Monate im Studiengang „Slavery Studies“. Der Prüfungsausschuss legt den 
spätesten Abgabetermin für die Masterarbeit fest und teilt ihn der*dem Studierenden mit. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begrenzen, dass die Masterarbeit unter 
zumutbaren Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. Auf 
begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem*der Betreuer*in eine 
Nachfrist von bis zu sechs Wochen gewähren. Der Prüfling muss die Fristverlängerung beim 
Prüfungsausschuss vor Ablauf der Frist beantragen. Im Fall der Beantragung einer Verlängerung der 
Bearbeitungsfrist aufgrund krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit ist unverzüglich eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit und deren Dauer vorzulegen. In der Regel 
wird das Thema der Masterarbeit im Studiengang „Dependency and Slavery Studies“ in der Mitte des 
dritten Semesters und im Studiengang „Slavery Studies“ zu Beginn des zweiten Semesters vergeben.“ 
 

12. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Nach dem Ende der Abmeldefrist kann ein Prüfling, der zu einer Prüfung angemeldet ist, aus 
triftigen Gründen zurücktreten. Als triftige Gründe gelten insbesondere krankheitsbedingte 
Prüfungsunfähigkeit und eine nachgewiesene, bei Anmeldung zur Prüfung noch nicht absehbare 
Verhinderung aufgrund  
- der Übernahme von Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf 

oder  
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- der Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern. 
Der Rücktritt ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die für den Rücktritt oder 
für ein Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich schriftlich glaubhaft gemacht 
werden. Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ist eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Erfolgt ein Rücktritt von einer 
Klausur aus gesundheitlichen Gründen nach Antritt der Prüfung und Ausgabe der Aufgabenstellung, so 
ist zur Feststellung der Prüfungsunfähigkeit noch am selben Tag ein*e Arzt*Ärztin zu konsultieren. Der 
Prüfungsausschuss kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin*eines 
Vertrauensarztes der Hochschule verlangen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, 
die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als den gemäß 
Satz 5 als sachgerecht erscheinen lassen. Die Kosten hierfür trägt die Hochschule. Ein Rücktritt nach 
Antritt der Prüfung ist in der Regel ausgeschlossen, insbesondere dann, wenn der Prüfling das Ergebnis 
der Prüfung bereits einsehen konnte oder auf anderem Wege Kenntnis davon erlangt hat. Erkennt der 
Prüfungsausschuss den Nachweis für den krankheitsbedingten Rücktritt oder andere triftige Gründe 
an, gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen.“ 
 

13. § 23 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bewertet; die Feststellung wird von dem*der jeweiligen Prüfer*in oder von der*dem 
Aufsichtführenden getroffen, aktenkundig gemacht und an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Vor 
der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem*der jeweiligen 
Prüfer*in oder von der*dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Der 
Prüfling kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangen, dass die Entscheidung vom 
Prüfungsausschuss überprüft wird. § 51a HG bleibt hiervon unberührt.“  
 

14. § 24 wird aufgehoben. 
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Artikel II 
 

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Verkündungsblatt - veröffentlicht. 
 
 
 

M. Gymnich 
 

Für den Dekan 
der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Prodekanin für Studium und Lehre 

Universitätsprofessorin Dr. Marion Gymnich 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 2. Juli 2025 sowie 
der Entschließung des Rektorats vom 22. Juli 2025. 
 
Bonn, den 5. September 2025  
 
 

M. Hoch 
 

Der Rektor 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch 
 

 


